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Kirchberg BE 
 

Wasserversorgungsreglement 2016 
Verordnung wiederkehrende Gebühren 
 
In Anwendung von Artikel 12, 13 Abs. 3, 17 und 18 des Wasserversorgungsreglements der Ein-
wohnergemeinde Kirchberg hat der Gemeinderat am 19. März 2018 die Neufassung der Verord-
nung über die wiederkehrenden Gebühren des Wasserbezuges beschlossen. 
 
a) Grundgebühr 

Aufgrund der guten Finanzlage der Spezialfinanzierung Wasser und dem mittelfristig gesi-
cherten Mittelbedarfes wird bis auf Weiteres auf die Erhebung einer Grundgebühr verzich-
tet (unverändert). 
 

b) Verbrauchsgebühr 
Die Verbrauchsgebühr beträgt 20 Rappen pro m3, plus Mehrwertsteuer (unverändert). 

 
Die neue Verordnung wird nach den Vorgaben der Gemeindegesetzgebung öffentlich bekannt 
gemacht. Sie liegt während 30 Tagen bei der Gemeindeschreiberei Kirchberg zur Einsichtnahme 
auf. Die neuen Gebühren treten rückwirkend auf den 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Gegen den Erlass kann innert 30 Tagen seit der ersten Publikation beim Regierungsstatthalter-
amt Emmental, Amtshaus, 3550 Langnau i/E, schriftlich und begründet Beschwerde geführt wer-
den (Artikel 65 ff des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege). 
 
 
Gemeinderat Kirchberg 
 
  

 
 
Geht zur Publikation an: 

 Anzeiger von Kirchberg (inserate@anzeiger-kirchberg.ch),  
Ausgaben vom 28. März und 4. April 2018, amtlicher Teil. 

 
 
 sig. 
 
23. März 2018 HP. Keller 
 Gemeindeschreiber 
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